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Das war 2020

An- und Umbau für Horterweiterung und barrierefreie 
Nutzung an der Grundschule Ottendorf

Anbau eines Einsatzfahrzeugstellplatzes an das Feuer- 
wehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Garnsdorf

Grundhafter Ausbau der Kirchgasse in Niederlichtenau
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Fertiggestellte Maßnahmen aus dem Jahr 2020

für das vor uns liegende neue Jahr 2021 
wünsche ich Ihnen, Ihren Familien und 
Freunden von Herzen alles Gute, dass 
Sie gesund bleiben und an jedem Tag 
etwas erleben, was Ihnen Hoffnung 
macht und Freude bereitet! 

An keinem Silvesterabend wissen wir, 
was das kommende Jahr bringt. So 
überraschend wie das Jahr 2020 war, 
hatten wir es uns aber nicht träumen 
lassen. Wir dürfen gespannt sein, was 
2021 für uns bereithält. Im Januar 2021 
will der Gemeinderat unseren kommuna-
len Haushalt beschließen und so werde 
ich Ihnen im Amtsblatt für Februar einen 
Ausblick auf unsere Vorhaben geben. 

Liebe Lichtenauer,

Einen guten Start ins Jahr 2021 
wünscht Ihnen

Ihr Andreas Graf,  
Bürgermeister  
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Amtliche Mitteilungen

Satzung der Gemeinde Lichtenau zur Benutzung der  
Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege sowie der Erhebung von Elternbeiträgen  

(Satzung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege) 

Öffentliche Bekanntmachung

Auf der Grundlage des § 4 der Sächsischen Gemeindeordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl.  
S. 62), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 15. Juli 2020 
(SächsGVBl. S. 425) geändert worden ist, der §§ 2 und 9 des Sächsi-
schen Kommunalabgabengesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 116), das durch Artikel 2 
Absatz 17 des Gesetzes vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245) ge-
ändert worden ist, des Gesetzes über Kindertageseinrichtungen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 2009 (SächsGVBl.  
S. 225), das zuletzt durch Artikel 22 des Gesetzes vom 14. Dezember 
2018 (SächsGVBl. S. 782) geändert worden ist und das Achte Buch 
Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), das zu-
letzt durch Artikel 16a Absatz 6 des Gesetzes vom 28. April 2020 
(BGBl. I S. 960) geändert worden ist, hat der Gemeinderat der Ge-
meinde Lichtenau in seiner Sitzung am 07.12.2020 mit Beschluss-Nr.  
B 2020 – 74 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 Geltungsbereich und Grundsätze 
(1) Diese Satzung gilt für alle Personensorgeberechtigten, deren 

Kinder in Kindertageseinrichtungen in freier und kommunaler Trä-
gerschaft sowie in Kindertagespflege auf dem Gebiet der Ge-
meinde Lichtenau betreut werden. 

(2) Kindertageseinrichtungen sind lt. SächsKitaG Kinderkrippen, 
Kindergärten und Horteinrichtungen.

(3) Kindertagespflege (KTP) nach SächsKitaG ist ein alternatives An-
gebot zur Betreuung in einer Kindertageseinrichtung zur Förde-
rung von Kindern insbesondere in den ersten drei Lebensjahren. 

(4) Eine Betreuung der Kinder in Kindertageseinrichtungen kann in 
der Regel ab Vollendung des 1. Lebensjahres beginnen und endet 
mit Beginn der 5. Klasse. Eine Betreuung vor Vollendung des  
1. Lebensjahres ist im Rahmen der Kapazität der Einrichtung und 
der jeweiligen Betriebserlaubnis möglich. Ein Rechtsanspruch 
besteht nicht.

(5) Durch Vorhaltung von Integrationsplätzen können behinderte 
oder von Behinderung bedrohte Kinder in Kindertageseinrichtun-
gen aufgenommen werden. Voraussetzung dafür ist die Kapazität 
laut Betriebserlaubnis.

(6) Eine Betreuung in der Krippe erfolgt ab Vollendung des 1. Lebens-
jahres in der Regel bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres. 

(7) Eine Betreuung im Kindergarten erfolgt in der Regel mit Vollen-
dung des 3. Lebensjahres und endet mit der Einschulung. Die 
Aufnahme von Kindern ab dem 34. Lebensmonat ist unter Be-
achtung der Kapazität der Einrichtung sowie der persönlichen 
Entwicklung des Kindes möglich. 

(8) Eine Betreuung im Hort beginnt mit der Einschulung und endet 
mit tatsächlichem Beginn der 5. Klasse.

§ 2 Bereitstellung der Plätze 
(1) Die Aufnahme der Kindertageseinrichtung sowie der Kindertages- 

pflegestelle in den Bedarfsplan ist Voraussetzung für die Finan-
zierung gemäß SächsKitaG. 

(2) Es werden in allen Einrichtungen innerhalb der Öffnungszeiten für 
Kinder folgende Betreuungszeiten von Montag bis Freitag ange-
boten: 

a. für Krippen- und Kindergartenkinder: 

1.  4,5 Stunden zwischen 07.00 Uhr und 12.00 Uhr

2.  6,0 Stunden zwischen 08.00 Uhr und 15.00 Uhr

3.  7,0 Stunden

4.  8,0 Stunden

5.  9,0 Stunden   

6.  10,0 Stunden mit nachgewiesenem Bedarf

7.  11,0 Stunden mit nachgewiesenem Bedarf

 Über Abweichungen zu den in den Nummern 1 und 2 aufgeführ-
ten Betreuungszeiten entscheidet die Einrichtungsleitung.

b. für Hortkinder: 

1.  1,0 Stunden (als Frühhort an Schultagen) 

2.  4,0 Stunden 

3.  5,0 Stunden 

4.  6,0 Stunden 

Ein Vertrag über eine Betreuungszeit von 1,0 Stunden berechtigt 
nicht zur Inanspruchnahme der Ferienbetreuung.

(3) In Kindertageseinrichtungen werden für Krippen- und Kindergar-
tenkinder auch 10,0 Stunden und 11,0 Stunden Betreuung in be-
sonders begründeten Bedarfsfällen angeboten.

 Der besondere Bedarf ist durch Vorlage geeigneter Unterlagen 
(z.B. Aufträge, Arbeitsverträge, ärztliche Bescheinigungen) von 
allen Personensorgeberechtigten gegenüber der Einrichtungslei-
tung glaubhaft zu machen. 

§ 3 An-, Ab- und Änderungsmeldungen 
(1) Für die Anmeldung in einer Kindertageseinrichtung wird bestimmt: 

a. Für die Aufnahme melden die Personensorgeberechtigten 
des Kindes in der Regel sechs Monate vor Aufnahme in die 
Kindertagesstätte elektronisch an. Eltern, denen die Nutzung 
nicht möglich ist, können Ihr Kind auch durch Abgabe des 
Formulars in Anlage 1 in der Kindereinrichtung anmelden. Bei 
kurzfristiger zwingender Notwendigkeit der Betreuung kann 
abweichend von dieser Frist verfahren werden. 

b. Vor Besuch der Einrichtung ist der Abschluss eines Betreu-
ungsvertrages zwischen den Personensorgeberechtigten und 
der Einrichtungsleitung erforderlich.  

(2) Für die Abmeldung und zugleich Kündigung in kommunalen 
Kitas wird bestimmt: 

a. Ohne Abmeldung enden das Betreuungsverhältnis für den 
Kindergarten am Tag vor dem 1. Schultag und das Betreu-
ungsverhältnis für den Hort am Tag vor Beginn der 5. Klasse. 

b. Das Betreuungsverhältnis kann von den Personensorgebe-
rechtigen mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende 
gegenüber der Einrichtungsleitung gekündigt werden. Es ist 
das Formular „Änderungsmeldung“ zu verwenden.

c. Fristversäumnis geht zu Lasten der Personensorgeberechtig-
ten. 

d. Wechselt ein Kind außerhalb der Fälle von Buchstabe a) in 
eine Einrichtung eines anderen Trägers, endet das Betreuungs-
verhältnis zum Letzten des Monats, in dem die Abmeldung 
erfolgt. Bedingung ist, dass das Kind nach Abmeldung zum 
Monatsende sofort zu Monatsbeginn des Folgemonats in der 
neuen Einrichtung aufgenommen wird. 

(3) Änderungen von Wohnanschriften, Namen u.a. sind unverzüglich 
bei der Einrichtungsleitung über das Formular „Änderungsmel-
dung“ anzuzeigen.

(4) An-, Ab- und Änderungsmeldungen in Einrichtungen von Trägern 
der freien Jugendhilfe bzw. Kindertagespflegestellen (Tagesmütter) 
werden, entsprechend der beim freien Träger bzw. Kindertages- 
pflegestelle geltenden Regelungen vorgenommen. 
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§ 4 Ausschluss 
(1) Über den Ausschluss eines Kindes aus Kindertagesstätte ent-

scheidet der jeweilige Träger.
(2) Ein Kind kann vom Besuch einer Kindertagesstätte ausgeschlossen 

werden, wenn 
a. das Kind der Einrichtung länger als vier aufeinander folgende 

Wochen unentschuldigt fernbleibt. 
b. nach einer meldepflichtigen übertragbaren Krankheit des Kindes 

nach § 34 Infektionsschutzgesetz kein ärztliches Attest zur 
Wiederaufnahme bzw. eine Wiederzulassung des Gesund-
heitsamtes für den Besuch der Kindertagesstätte vorgelegt 
wird,

c. die Personensorgeberechtigten mit der Zahlung des Eltern-
beitrages auch nach Anmahnung in Verzug verbleiben.  

d. im Rahmen der Betreuung des Kindes in der Kita festgestellt 
wird, dass die Form der Betreuung für das Wohl und die Be-
dürfnisse des Kindes nicht die geeignete oder das Wohl der 
anderen Kinder gefährdet ist. 

Nach Ausschluss kann das Betreuungsverhältnis von beiden Seiten 
zum Ende des Monats gekündigt werden.

§ 5 Inanspruchnahme eines Kurzzeitplatzes 
(1) Kurzzeitplätze sind Kitaplätze, die von vorn herein aus besonde-

rem Grund, u.a. Probebeschulung, oder Pflegschaft für wenige 
Tage oder Wochen belegt werden. Diese können in den Kinder- 
tagesstätten unter folgenden Bedingungen zur Verfügung gestellt 
werden: 
a. Kinder können nur aufgenommen werden, wenn der Personal-

schlüssel nach SächsKitaG eingehalten werden kann und 
ausreichend Kapazität in den Einrichtungen vorhanden ist. 
Über die Aufnahme entscheidet die Einrichtungsleitung

b. Der Besuch des Kindes in der Kita ist über einen schriftlichen 
Antrag vor Aufnahme von den Personensorgeberechtigten bei 
der Einrichtungsleitung einzureichen. 

c. Alle im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme des Platzes 
zu regelnden Modalitäten werden in einem Betreuungsvertrag 
festgehalten. Der Vertrag wird zwischen den Personensorge-
berechtigten und dem Träger der Einrichtung abgeschlossen.  

§ 6 Eingewöhnungszeit 
(1) Im Rahmen des längerfristigen Prozesses der Eingewöhnung des 

Kindes in die Kindertageseinrichtung / Einrichtung der Kinderta-
gespflege, wird für den ersten Monat unabhängig von der tat-
sächlichen Betreuungszeit der Beitrag für 4,5 Stunden berechnet.

(2) Die Eingewöhnung des Kindes wird in Absprache mit der verant-
wortlichen pädagogischen Fachkraft nach einem Eingewöhnungs-
konzept und unter Beachtung der Bedürfnisse des Kindes  
gestaffelt erfolgen. Die Anwesenheit eines Personensorge- 
berechtigten ist dabei zeitweise erforderlich. 

§ 7 Fälligkeit und Entrichtung der Elternbeiträge 
(1) Die Zahlung des Elternbeitrages erfolgt grundsätzlich per Last-

schrifteinzug an die Gemeinde Lichtenau. Der Elternbeitrag ist 
jeweils zum 10. für den laufenden Monat fällig. 

(2) Eine Rückerstattung der Elternbeiträge für die Zeiten der Abwe-
senheit des Kindes von der Kindertagesstätte oder von der Kinder-
tagespflegestelle erfolgt nicht. 

(3) Fälligkeit und Entrichtung der Elternbeiträge erfolgen bei Trägern 
der freien Jugendhilfe nach trägerspezifischen Zahlungsmodali-
täten. 

§ 8 Beitragspflicht 
(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Aufnahme des Kindes in eine 

Kindereinrichtung oder in Kindertagespflege.
(2) Der Elternbeitrag ist für jeden Tag zu entrichten, in dem das Kind 

in der Kindertagesstätte oder in der Kindertagespflegestelle auf-
genommen ist. 

(3) Bei Krankheit oder Kur des Kindes wird das Betreuungsverhältnis 
auf Antrag beitragsfrei gestellt, wenn 4 zusammenhängende Wo-
chen überschritten werden. Urlaub, Betriebsferien, Schließungen 
von Einrichtungen und Ähnliches führen nicht zu einer Minderung 
oder Wegfall des Elternbeitrages, solange das Betreuungsver-
hältnis nicht beendet ist. 

(4) Beitragspflichtig sind die Personensorgeberechtigten. Sie haften 
als Gesamtschuldner.  

(5) Die Beitragspflicht besteht bis zur Beendigung des Betreuungs-
verhältnisses. 

§ 9 Verpflegungskostenersatz 
(1) In den Kindertageseinrichtungen wird eine Verpflegung angebo-

ten, bei deren Inanspruchnahme ein Verpflegungskostenersatz 
zu entrichten ist. Mit der Zahlung des Elternbeitrages wird nicht 
der Verpflegungskostenersatz abgegolten. 

(2) Die Inanspruchnahme der Verpflegung durch einen externen 
Dienstleister wird durch einen gesonderten privatrechtlichen Ver-
trag mit den Personensorgeberechtigten geregelt.  

§ 10 Erhebung der Elternbeiträge 
(1) Die Betriebskosten der Kindertagesstätten werden durch Zu-

schüsse des Freistaates Sachsen, Leistungen der Gemeinde 
Lichtenau, Elternbeiträge sowie durch den Eigenanteil des Trägers 
gemäß §§ 14 und 15 SächsKitaG aufgebracht. 

(2) Die Jahreskosten eines Platzes werden auf 12 Monate umgelegt, 
so dass auch für Zeiten, in denen die Einrichtung geschlossen ist 
(z.B. Schließtage), der Elternbeitrag zu entrichten ist. 

(3) Das Lebensalter des Kindes zum 1. des Kalendermonats ist 
maßgebend für die Höhe des Elternbeitrages in dem betreffen-
den Monat. 

(4) Die Höhe der gültigen Elternbeiträge im Jahr 2021 für die einzelnen 
Betreuungszeiten ist in der Anlage 2 ausgewiesen. Die Anlage 2 
ist Bestandteil dieser Satzung.

(5) Berechnungsgrundlage für die Elternbeiträge ab dem Jahr 2022 
sind die zuletzt bekannt gemachten durchschnittlichen Betriebs-
kosten eines Platzes je Einrichtungsart, ohne die Aufwendungen 
für Abschreibungen, Zinsen und Miete des jeweils vergangenen 
Jahres, welche bis zum 30.06. des laufenden Jahres veröffent-
licht werden.

(6) Die Elternbeiträge werden nach SächsKitaG festgesetzt. Die 
Höhe der Elternbeiträge ab dem Jahr 2022 wird bis zum 30.11. 
des laufenden Jahres veröffentlicht. Die neuen Beiträge treten 
jeweils zum 1. Januar des Folgejahres in Kraft.

(7) Die ungekürzten Elternbeiträge betragen: 
a)  für bis zu 9 Stunden Betreuung als Kinderkrippenkind  

20,00 Prozent der Betriebskosten,
b) für bis zu 9 Stunden Betreuung als Kindergartenkind  

26,00 Prozent der Betriebskosten,
c) für bis zu 6 Stunden Betreuung als Hortkind  

28,00 Prozent der Betriebskosten
(8) Erfolgt die Betreuung des Kindes über die festgelegte Öffnungs-

zeit der Kindertagesstätte bzw. über die festgelegte Betreuungszeit 
im Betreuungsvertrag hinaus, wird ein zusätzlicher Elternbeitrag 
gemäß Anlage 2 erhoben. 

(9) Änderungen der Betreuungszeit sind bis zum 15. eines Monats in 
der Kindertagesstätte anzuzeigen. Eine Stundenerhöhung kann 
in dringenden Fällen auch noch bis zum Monatsende beantragt 
werden. Änderungen werden zu Beginn des Folgemonats wirk-
sam.

(10) Besuchen gleichzeitig mehrere Kinder eines Haushaltes (maßge-
bend ist der Hauptwohnsitz der Kinder) eine Kindertagesstätte 
oder eine Kindertagespflegestelle im Sinne dieser Satzung erfolgt 
eine Staffelung der Elternbeiträge entsprechend Anlage 2. Für 
Alleinerziehende wird eine Ermäßigung gewährt. Die Elternbeiträ-
ge für Alleinerziehende und die Staffelung für Geschwisterkinder 
richten sich nach der Richtlinie des Landkreises Mittelsachsen 
zur Geltendmachung und Erstattung der Absenkungsbeträge in 
der jeweils geltenden Fassung.

(11) Wechselt ein Kind im Monat des Schulbeginns von einem Kinder-
garten in einen Hort, so wird für diesen Monat der Elternbeitrag 
Kalendertag genau angepasst. 

§ 11 Öffnungszeiten
(1) Die Öffnungszeiten werden vom Träger der Kindertageseinrich-

tung in Abstimmung mit dem Elternbeirat und der Gemeinde und 
dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe festgelegt. 

(2) Während der Schulferien öffnen die Horte von 07.00 Uhr bis 
16.00 Uhr.
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§ 12 Elternmitwirkung
(1) Alle Personensorgeberechtigten einer Kindertageseinrichtung 

bilden die Elternversammlung. Die Elternversammlung wählt den 
Elternbeirat für die Dauer von einem Jahr nach demokratischen 
Grundsätzen. 

(2) Der Elternbeirat ist bei allen wesentlichen Entscheidungen zu be-
teiligen. Dies gilt insbesondere für die Fortschreibung oder Ände-
rung der pädagogischen Konzepte, die Öffnungszeiten und für 
die Kostengestaltung.

(3) Auf Gemeindeebene wird ein Gemeindeelternrat gebildet.

§ 13 Schließzeiten
(1) Während der Ferienzeiten können Einrichtungen in Abstimmung 

mit dem Träger der Kita und dem Elternbeirat geschlossen wer-
den, sofern eine Ersatzbetreuung in einer anderen Kita gewähr-
leistet ist.

(2) Schließtage im Rahmen der Weiterbildung der Kitas und die 
Schließung der Einrichtung zu Brückentagen werden in Abstim-
mung mit dem Kitaträger und dem Elternbeirat für das Folgejahr 
festgelegt.

(3) Die Kindertageseinrichtungen sind vom 27.12. – 30.12. geschlos-
sen. Für Kinder, deren Eltern in dieser Zeit berufstätig sind, kann 
eine Betreuung in einer Einrichtung in der Gemeinde angeboten 
werden.

§ 14 In-Kraft-Treten / Außer-Kraft-Treten 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft.  
(2) Gleichzeitig treten die Satzung über die Benutzung der kommu-

nalen Kindereinrichtungen und die Erhebung von Elternbeiträgen 
vom 07.01.2014 sowie die Änderungssatzung zur Satzung über 
die Benutzung der kommunalen Kindereinrichtungen vom 
07.10.2015 außer Kraft. 

Lichtenau, den 08.12.2020

Andreas Graf, Bürgermeister 

Krippe

Betreuungszeit Elternbeitrag in EUR – Familie

1. Kind 2. Kind 3. Kind 4. Kind

100 % 60 % 20 %

4,5 Stunden 114,31 68,57 22,86 Befreiung

6 Stunden 152,41 91,45 30,48 Befreiung

7 Stunden 177,81 106,69 35,56 Befreiung

8 Stunden 203,21 121,93 40,64 Befreiung

9 Stunden 228,61 137,17 45,72 Befreiung

10 Stunden 254,01 152,41 50,80 Befreiung

11 Stunden 279,41 167,65 55,88 Befreiung

1. Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in Lichtenauer Kindertageseinrichtungen  
bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres

Krippe

Betreuungszeit Elternbeitrag in EUR – alleinerziehend

1. Kind 2. Kind 3. Kind 4. Kind

90 % 50 % 10 %

4,5 Stunden 102,87 57,15 11,43 Befreiung

6 Stunden 137,17 76,20 15,24 Befreiung

7 Stunden 160,03 88,90 17,78 Befreiung

8 Stunden 182,89 101,60 20,32 Befreiung

9 Stunden 205,75 114,31 22,86 Befreiung

10 Stunden 228,61 127,01 25,40 Befreiung

11 Stunden 251,47 139,71 27,94 Befreiung

Bei Überschreitung der Betreuungszeit / Öffnungszeit der Einrichtung wird ein zusätzlicher Elternbeitrag von 5,00 EUR pro angefangene Stunde 
fällig.

 



5Amtsblatt der Gemeinde Lichtenau – Ausgabe Januar 2021

2. Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in Lichtenauer Kindertageseinrichtungen  
ab Vollendung des 3. Lebensjahres:  

Kindergarten

Betreuungszeit Elternbeitrag in EUR – Familie

1. Kind 2. Kind 3. Kind 4. Kind

100 % 60 % 20 %

4,5 Stunden 61,36 36,82 12,27 Befreiung

6 Stunden 81,81 49,09 16,36 Befreiung

7 Stunden 95,45 57,27 19,09 Befreiung

8 Stunden 109,08 65,45 21,82 Befreiung

9 Stunden 122,72 73,63 24,54 Befreiung

10 Stunden 136,36 81,81 27,27 Befreiung

11 Stunden 149,99 89,99 30,00 Befreiung

Kindergarten

Betreuungszeit Elternbeitrag in EUR – alleinerziehend

1. Kind 2. Kind 3. Kind 4. Kind

90 % 50 % 10 %

4,5 Stunden 55,22 30,68 6,14 Befreiung

6 Stunden 73,63 40,91 8,18 Befreiung

7 Stunden 85,90 47,72 9,54 Befreiung

8 Stunden 98,18 54,54 10,91 Befreiung

9 Stunden 110,45 61,36 12,27 Befreiung

10 Stunden 122,72 68,18 13,64 Befreiung

11 Stunden 134,99 75,00 15,00 Befreiung

Bei Überschreitung der Betreuungszeit / Öffnungszeit der Einrichtung wird ein zusätzlicher Elternbeitrag von 3,00 EUR pro angefangene Stunde 
fällig.

3. Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in Lichtenauer Kindertageseinrichtungen – Schulhorte  

Hort

Betreuungszeit Elternbeitrag in EUR – Familie

1. Kind 2. Kind 3. Kind 4. Kind

100 % 60 % 20 %

1 Stunde 11,97 7,18 2,39 Befreiung

4 Stunden 47,86 28,72 9,57 Befreiung

5 Stunden 59,82 35,90 11,97 Befreiung

6 Stunden 71,79 43,07 14,36 Befreiung

Hort

Betreuungszeit Elternbeitrag in EUR – alleinerziehend

1. Kind 2. Kind 3. Kind 4. Kind

90 % 50 % 10 %

1 Stunde 10,77 5,98 1,20 Befreiung

4 Stunden 43,07 23,93 4,79 Befreiung

5 Stunden 53,84 29,91 5,98 Befreiung

6 Stunden 64,61 35,90 7,18 Befreiung

Bei Überschreitung der Betreuungszeit / Öffnungszeit der Einrichtung wird ein zusätzlicher Elternbeitrag von 3,00 EUR pro angefangene Stunde 
fällig.

Andreas Graf, Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

Nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 

(SächsGemO) gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- 

und Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer 

Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies 

gilt nicht, wenn

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmi-

gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen Ge-
setzwidrigkeit widersprochen hat, 

4. vor Ablauf der in Satz 2 genannten Frist
a.) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat 

oder
b.) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber 

der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden 
ist.

Ist eine Verletzung der nach Satz 3 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 2 genannten Frist je-
dermann diese Verletzung geltend machen.
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 Verantwortlich für die Verteilung:  VBS Logistik GmbH, Tel.: 0371 / 3 3200151 IM
PR

ES
SU

M

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe:  Freitag, 15. Januar 2021, 10.00 Uhr,  
  im Rathaus Lichtenau (Erdgeschoss Zimmer 1.06), oder per E-Mail: post@gemeinde-lichtenau.de
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Ortsübliche Bekanntmachungen

B 2020 – 72
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den Beschluss B 2020-71 
vom 02.11.2020 aufzuheben. Die Verwaltung wird beauftragt, den 
erlassenen Bescheid zu korrigieren.

B 2020 – 73
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den Zuschuss zu den Be-
triebskosten für das Jahr 2019 an den freien Träger der Kindertages-
stätte „Sonnenschein“ festzusetzen auf 201.872,46 EUR. Die Verwal-
tung wird beauftragt einen endgültigen Bescheid zu erlassen.

B 2020 – 74
Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich 
Variante 2  mit Elternbeiträgen gemäß jährlicher  
  Betriebskostenermittlung (Dynamische Variante) 
des beiliegenden Entwurfes der Satzung der Gemeinde Lichtenau zur 
Benutzung der Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege 
sowie der Erhebung von Elternbeiträgen (Satzung für Kindertages-
einrichtungen und Kindertagespflege) 

B 2020 – 75
Der Gemeinderat stimmt einstimmig den außerplanmäßigen Auszah-
lungen für den Anschluss des Sportlerheimes Niederlichtenau an das 
Abwassernetz des ZWA Hainichen incl. den dazugehörigen Neben-
kosten für Notar und Erwerb grundstücksgleicher Rechte im Pro-
duktsachkonto 1113031106.096201 in Höhe von 34.900,00 EUR zu, 
gedeckt aus 
1. Erlösen aus Grundstücksverkäufen im PSK 11130301.529500 

i.H.v. 30.445,82 EUR
2. Minderauszahlungen im PSK 1113030502.096100  

(Klimaanlage im Dachgeschoss Grundschule Niederlichtenau) 
i.H.v. 4.454,18 EUR.

B 2020 – 76
Der Gemeinderat stimmt einstimmig den außerplanmäßigen Auszah-
lungen für den Straßenentwässerungskostenanteil an den ZWA Hai-
nichen für die Erneuerung des Regenwasserkanales Th.-Müntzer-Str. 
im Ortsteil Niederlichtenau im Produktsachkonto 54100102.003300 
in Höhe von 43.862,88 EUR zu, gedeckt aus 
1. Minderaufwendungen im PSK 54520102.424108  

(Winterdienst an Gemeindestraßen) i.H.v. 34.862,88 EUR
2. Minderauszahlungen im PSK 543001.003301  

(MNR.617 – Ablösebetrag an LASUV) i.H.v. 9.000,00 EUR.

B 2020 – 77
Der Gemeinderat stimmt einstimmig den außerplanmäßigen  
Auszahlungen für den Neubau einer Treppenanlage für den Fußweg 
„Am Vorwerk“ im Ortsteil Auerswalde im Produktsachkonto 
54100102.096226 in Höhe von 62.300,00 EUR zu, gedeckt aus 
MNR.1620 – Digitalpakt Schule:
1. Minderauszahlungen im PSK 1113030501.421103  

i.H.v. 33.000,00 EUR
2. Minderauszahlungen im PSK 1113030503.421103    

i.H.v. 22.800,00 EUR
3. Minderauszahlungen im PSK 1113031103.421103    

i.H.v. 6.500,00 EUR.

B 2020 – 78
Der Gemeinderat stimmt mehrheitlich den überplanmäßigen Auszah-
lungen für die Maßnahme „Gehwegbau S 204 im Zuge des Straßen-
ausbaus (MNR.215)“ im Produktsachkonto 543001.096202 in Höhe 
von 198.000,00 EUR zu, gedeckt aus:
1. Minderauszahlungen im PSK 573005.096200 (Leerrohrsysteme)  

i.H.v. 19.730,00 EUR
2. Minderauszahlungen im PSK 54100102.091003  

(MNR. 919-rückständiger Grunderwerb an Gemeindestraßen)                         
i.H.v. 84.000,00 EUR

3. Minderauszahlungen im PSK 54100103.096105 (MNR. 619 –  
Neubau Straßenbeleuchtungsanlage am Lichtenauer Weg)                        
i.H.v. 42.000,00 EUR

4. Minderauszahlungen im PSK 54100102.096220 (MNR. 1018 – 
Sanierung des Geh- und Radweges Auenweg in Niederlichtenau) 
i.H.v.   52.270,00 EUR

B 2020 – 79
Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich die Vergabe von Bauleis-
tungen für den „Abbruch des Bahnhofgebäudes einschl. Nebenge-
bäude Oberlichtenau, Bahnhofstraße 17“ an den gesamtwirtschaft-
lichsten Bieter:
Firma Uhlmann & Finke GmbH 
Containerdienst – Abbruch – Recycling
Am Gewerbegebiet 2b, 09661 Hainichen / Ortsteil Schlegel
für eine geprüfte und korrigierte Bruttosumme von 71.261,37 EUR 
(mit 19 % MwSt.).

B 2020 – 80
Der Gemeinderat beschließt einstimmig folgende Umwidmung und 
Aufstufung nach § 6 in Verbindung mit § 7 Umstufung SächsStrG 
entsprechend Lageplan:

Name der Straße: Thomas-Müntzer-Straße
Beteiligte Flurstücke: 823/5, 823/11  
   (Teilflächen aus 823a; 823/2)
Gemarkung:  Niederlichtenau 
Länge:   101 m
Beginn:  Flurstück 823/11  
   (ehem. 823/a); 96c
Ende:   Flurstück 823/5 (ehem. 823/2);  
   913/2 – Kreuzung Schafgasse
Widmung als: Ortsstraße
Rechtsgrundlage: § 3 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe b  
   SächsStrG
Ortschaftsbestandsverzeichnis:  Lichtenau
Widmungsbeschränkung: keine

B 2020 – 81
Der Gemeinderat beschließt einstimmig folgende Umwidmung nach 
§ 6 SächsStrG entsprechend Lageplan:

Name der Straße: Thomas-Müntzer-Straße
Beteiligte Flurstücke: 913/2
Gemarkung:  Niederlichtenau 
Länge:   56 m
Beginn:  Teilflächen Flurstück 913/2 – 
   Kreuzung Schafgasse
Ende:   Teilflächen Flurstück 913/2 – 
   Kreuzung Querweg
Widmung als: Ortsstraße (Straßenumbenennung)
Rechtsgrundlage: § 3 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe b  
   SächsStrG
Ortschaftsbestandsverzeichnis:  Lichtenau
Widmungsbeschränkung: keine

B 2020 – 82
Der Gemeinderat stimmt einstimmig dem Bauantrag Az. 20BAU2105 
einschließlich dem Antrag auf Befreiung von Festsetzungen des VEP 
„M+S Wohnsiedlung“ gemäß Az. 20BAU2106 bis Az.20BAU2111 zur 
Errichtung eines Einfamilienhauses mit Garage und Terrassen-
überdachung mit 2 Vollgeschossen, Überschreitung der Baufeld-
grenze und Baulinie, Änderung der Firstrichtung, Flächen für Garage 
sowie Änderung der Dachgestaltung mit Dachüberstand und Gauben-
breite auf dem Flurstück 167/6 Gemarkung Ottendorf zu. 

B 2020 – 83
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die in der Anlage aufgeführte 
Spende anzunehmen.

Nach § 40 Abs. 2 SächsGemO können die Beschlüsse und die zuge-
hörigen Anlagen in ihrem vollen Wortlaut in der Gemeindeverwaltung 
zu den Öffnungszeiten eingesehen werden.

Andreas Graf, Bürgermeister

Beschlüsse aus der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom Montag, dem 07.12.2020
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16.11.2020, 15.18 Uhr 
Ortsfeuerwehr Oberlichtenau,  
Ortsfeuerwehr Auerswalde,  

Freiwillige Feuerwehr Frankenberg

Niederlichtenau, Brunnenstraße 11,  
ausgelöste BMA (Brandmeldeanlage) durch Bauarbeiten  

bei der Fa. Lichtenauer Mineralquelle

Einsätze der Feuerwehren im Monat  
November 2020

Aus dem Rathaus

Informationen aus der Hauptverwaltung

Im Anzeigenteil des Lichtenauer Amtsblattes ist Wahlwerbung 
zugelassen. Alle Parteien und Wählervereinigungen können die 
Rahmenbedingungen hierfür auf www.gemeinde-lichtenau.de, 
Rubrik „Bürger und Rathaus“ unter Amtsblatt einsehen. Wahl-
werbung wird als solche gekennzeichnet, um deutlich zu ma-
chen, dass diese nicht von der Gemeinde Lichtenau herausge-
geben wird. Wahlwerbung erscheint an keiner anderen Stelle 
des Lichtenauer Amtsblattes und auch nicht als Beilage im 
Amtsblatt.

Martin Lohse, Leiter Hauptverwaltung

Wahlwerbung im Lichtenauer Amtsblatt

Informationen aus der Bau- und Ordnungsverwaltung

Straßensperrungen und Verkehrseinschränkungen im Januar 2021

Ort Zeitraum Verkehrseinschränkungen Grund

Ortsteil Ottendorf

Mittweidaer Straße 23.11.2020 bis 15.07.2021
(witterungsbedingt)

Vollsperrung Fahrbahnerneuerung sowie  
Ersatzneubau Stützwand und 
Böschungssicherung

Die aktuellsten Straßensperrungen und Verkehrseinschränkungen finden Sie auf unserer Website  
www.gemeinde-lichtenau.de unter der Rubrik – Neues von der Baustelle

Andreas Graf, Bürgermeister

Informationen anderer Behörden und Verbände

Anmeldungen zur Woche der offenen Unternehmen Mittelsachsen ab dem 18. Januar 2021 
unter www.wirtschaft-in-mittelsachsen.de online möglich

Schülerinnen und Schüler ab der Klassenstufe 7 können zur 
„Woche der offenen Unternehmen Mittelsachsen“ vom 8. bis 13. 
März 2021 mit einem ersten Einblick den beruflichen Alltag in 
den Firmen vor Ort kennenlernen. Das ist eine gute Gelegenheit 
mit Geschäftsführern, Ausbildern und Auszubildenden ins Ge-
spräch zu kommen. Die persönlichen Kontakte helfen, den ge-
eigneten Praktikums-, Ausbildungs- oder Studienplatz zu finden. 
Die Auswahl ist groß. 224 Unternehmen beteiligen sich an der 
Berufsorientierungswoche. 187 Berufe, von denen 49 über ein 
Studium erreichbar sind, werden zur Woche der offenen Unter-
nehmen im Landkreis Mittelsachsen vorgestellt.

Die Berufsinformationswoche, die 2021 zum achten Mal durch 
das Landratsamt Mittelsachsen organisiert wird, richtet sich an 
alle Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 7 (Gymnasium ab 
Klasse 9). In der ersten Januarwoche erhalten die Schulen die 

Broschüren, in denen die Lernenden dann mit ihren Eltern nach 
interessanten Angeboten stöbern können. Die Anmeldung zu 
den einzelnen Veranstaltungen erfolgt in gewohnter Weise online 
auf www.wirtschaft-in-mittelsachsen.de. Anmeldungen sind ab 
dem 18.01.2021 über dieses Portal möglich.

Die Organisation der Woche der offenen Unternehmen 2021 
steht wie viele andere Events auch unter den besonderen Bedin-
gungen zur Eindämmung des Corona-19-Virus. Sollten einzelne 
Veranstaltungen oder die gesamte Berufsorientierungswoche 
abgesagt werden müssen, erhalten bereits angemeldete Schüler 
eine Information über die, bei der Anmeldung hinterlassenen 
E-Mail-Adresse. Die Schulen werden in diesen Fällen ebenfalls 
informiert.

Landratsamt Mittelsachsen
Ref. Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung

Röber, Gemeindewehrleiter
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Auf ein Neues! – Karten für MISKUS-Höhepunkte 2021  
kann man sich jetzt im Vorverkauf sichern

Ein außergewöhnliches und herausfordern-
des Jahr neigt sich dem Ende. Ein Jahr, dass 
vor allem von Verzicht auf kulturelle Höhe-
punkte gezeichnet war.
Nach Monaten der Ungewissheit und Verun-
sicherung, welche die Corona-Pandemie mit 
sich gebracht hat, blicken wir als MISKUS- 
Team nun optimistisch auf das nächste Jahr 
und somit auch auf unsere 28. Festivalsai-
son voraus.
Fast alle Veranstaltungen, die für das Jahr 
2020 geplant waren, konnten wir in die neue 
Saison 2021 mitnehmen und verschieben. 
Unser Veranstaltungsplan steht bereits fest 
und kann auf unserer Homepage www.mis-
kus.de schon mal durchstöbert werden.
Neben liebgewonnenen Traditionsveranstal-
tungen, wie dem Sängertreffen in Lichten-
walde (am 13. Juni 2021), der Performance 
zum Stein am Rochlitzer Berg mit der Pink-
Floyd-Night (am 25. Juni 2021) oder der 
Burg der Märchen (am 10. und 11. Juli 2021) 
in Kriebstein, stehen auch einmalige Kultur- 
und Musikerlebnisse im MISKUS-Kalender. 
So gibt es ein Wiedersehen und -hören mit 
der Musik der legendären Helga Hahne-

mann (am 6. Juni 2021) in Ostrau, eine ein-
malige musikalische Kombination zweier 
Weltstars mit „Turner meets Cocker“ auf der 
Seebühne Kriebstein (am 14. August 2021) 
und ein Live-Konzert mit zauberhaften 
Klangwelten in Burgstädt (am 4. September 
2021), die der Erzgebirger Vicente Patíz auf 
seinen Instrumenten erschafft. Außerdem 
sind für das kommende Jahr einige neue 
Veranstaltungen hinzugekommen: So dürfen 
sich die Döbelner und ihre Gäste auf das 
Heimatfest mit einem großen Festumzug 
freuen (vom 18. bis 20. Juni 2021). Eine gan-
ze Veranstaltungsreihe ist einer der berühm-
testen Töchter Sachsens gewidmet: die 
Australien- und Naturforscherin Amalie Die-
trich (1821 – 1891) wird anlässlich ihres 200. 
Geburtstages in ihrem Geburtsort Sieben-
lehn das ganz Jahr über geehrt.
Für einige dieser Höhepunkte kann man sich 
bereits jetzt – pünktlich vor Weihnachten – 
Tickets sichern. Die bereits für die Saison 
2020 gekauften Karten behalten ihre Gültig-
keit. Die geplanten Veranstaltungen können 
nur unter Vorbehalt der zu diesem Zeitpunkt 
geltenden Regeln durchgeführt werden.

Alle Infos gibt es auf unserer Webseite  
www.miskus.de.

Tickets 03737 7863620

WWW.MISKUS.DE

Wir wünschen Ihnen ein gesundes neues Jahr!

Ausschreibung Spurensuche 2021

Spannende Geschichten gibt es überall. 
Ihr müsst sie nur entdecken! 

Geschichte kann äußerst spannend sein, erst recht, wenn sie sich vor 
der Haustür abspielt! Welche Spuren der letzten Jahrhunderte gibt es 
in meiner Region zu entdecken? Wie haben meine Eltern ihre Jugend 
in unserem Ort erlebt? Wie haben sich Menschen für meine Heimat 
engagiert? Mit dem Jugendprogramm Spurensuche suchen wir auch 
2021 wieder spannende Geschichten aus eurer Heimatregion! 
Die Sächsische Jugendstiftung fördert und begleitet jährlich Projekt-
gruppen, die sich auf historische Forschungsreise begeben und die 
Geschichte ihres Ortes oder die der Menschen ihres Ortes beleuchten. 
Teilnehmen können Jugendgruppen aus Sachsen hauptsächlich im 
Alter von 12 bis 18 Jahren. Für die Umsetzung der Projekte können 
Träger der Jugendarbeit eine Förderung von bis zu 1.800,00 Euro be-
antragen.* In Ausnahmefällen können Vereine, Kirchgemeinden sowie 
Stadt- und Gemeindeverwaltungen ebenfalls Projektträger sein. Die 
Projekte starten am 1. April und enden am 30. November. Ein Höhe-
punkt sind die jährlichen Sächsischen Jugendgeschichtstage im 

Sächsischen Landtag, auf dem die jungen Spuren-
sucher*innen ihre Forschungsergebnisse präsentieren.

Ausführliche Informationen zum Programm, Reportagen von schon 
entdeckten spannenden Geschichten sowie aktuelle Hinweise stehen 
auf unserer Homepage unter: www.saechsische-jugendstiftung.de

Die Bewerbungsfrist endet am 28. Februar 2021.

Bei Fragen zum Antrag oder zur Projektumsetzung beraten wir gern!

Ansprechpartnerin:  
Susanne Kuban, Telefon: 0351 / 323 71 90-14
E-Mail: spurensuche@saechsische-jugendstiftung.de

* Eine Antragstellung kann vorbehaltlich der Förderzusage durch den 
Programmträger erfolgen.

Das Programm „Spurensuche“ wird mitfinanziert durch Steuermittel auf 
der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags 
beschlossenen Haushaltes durch das Sächsische Staatsministerium für 
Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt.

EKM Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH
 Frauensteiner Straße 95, 09599 Freiberg

28.12.2020 – 13.02.2021  
Kostenlose Weihnachtsbaumentsorgung
Ab dem 28. Dezember bis zum 13. Februar 2021 können abge-
schmückte Weihnachtsbäume, in haushaltsüblichen Mengen, 
kostenfrei an den Wertstoffhöfen des Landkreises abgegeben 
werden. Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten der Wertstoff-
höfe und die gesonderten Öffnungszeiten zwischen den Jah-
ren.

Schnee und Eis erschweren die Entsorgung –  
Behälter frei halten
Blockierte oder ungeräumte Straßen können die Abfallentsor-
gung behindern. Um die Entsorgung besser gewährleisten zu 
können, bittet die EKM alle Mittelsachsen Ihre Abfallbehälter 
am Entsorgungstag an eine befahrbare Straße und freige-
schippt bereitzustellen.   

Saskia Siegel, EKM

Die Entsorgungsdienste informieren – Wichtige Hinweise 
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Landratsamt Mittelsachsen – Aktion: Du bist nicht alleine – wir unterstützen Dich. 

Besondere Situationen erfordern 
besondere Aufmerksamkeit.

Mit dieser Postkartenaktion wollen wir 
Kindern, Jugendlichen, Bürgerinnen und 
Bürgern Mut machen, dass sie nicht alleine 
sind und gesehen werden. Mit der Aktion 
verbinden wir den Auftrag, dass wir Men-
schen in Not auch in schwierigen Situati-
onen nicht aus den Augen verlieren. Wir 
geben mit der Postkarte Menschen die 
Möglichkeit, aktiv mitzuhelfen. Schon 
das Verteilen von Postkarten durch Netz-

werkpartnerinnen und Netzwerkpartner 
kann helfen, uns daran zu erinnern, für- 
einander da zu sein, wenn möglich nach-
barschaftlich zu unterstützen und aufein-
ander Acht zu geben. 

Auch Kinder und Jugendliche sollen wis-
sen, dass wir für sie da sind und es An-
sprechpartner für schwierige und belas-
tende Themen gibt. 

Wir möchten mit dieser Aktion, insbeson-
dere Menschen in herausfordernden Le-
benslagen, zeigen, dass es Möglichkei-
ten der Unterstützung gibt.  Die Abteilung 
Jugend und Familie des Landratsamtes 
Mittelsachen hat in Zusammenarbeit mit 
dem Arbeitskreis Familienbildung die ab-
gebildete Postkarte entwickelt, die an 
Netzwerkpartnerinnen und Netzwerk-
partner im Landkreis Mittelsachsen ver-
schickt bzw. verteilt wird. Die Postkarten 
sollen in möglichst vielen Beratungsstel-
len, Kitas, Schulen, Ämtern, bei Ärztinnen 
und Ärzten und in Krankenhäusern aus-
liegen und bei Bedarf an Kinder, Jugend-
liche und Familien weitergegeben wer-
den. 

So werden Bürgerinnen und Bürger dazu 
aufgerufen, nicht wegzusehen, wenn sie 
Notlagen von Kindern, Jugendlichen und 
Familien wahrnehmen und ein Bewusst-
sein für noch mehr Solidarität zu entwi-
ckeln.

Willkommensbesuche zur Geburt
Region Döbeln 
E-Mail: familienlotse.dl@landkreis- 
mittelsachsen.de, Tel.: 03731 / 799-1640

Region Mittweida 
E-Mail: familienlotse.mw@landkreis- 
mittelsachsen.de, Tel.: 03731 / 799-6207

Region Freiberg
E-Mail: familienlotse.fg@landkreis- 
mittelsachsen.de, Tel.: 03731 / 799-3136

Familienbegleitung
Döbeln – AWO Familienzentrum gGmbH, 
Tel.: 03431 / 601817,
www.familienkreis-doebeln.de

Freiberg – Deutscher Kinderschutzbund 
RV Freiberg e.V., Tel.: 03731 / 269550,  
www.kinderschutzbund-freiberg.de

Mittweida – CJD Mittweida,  
Tel.: 03727 / 97 99 412,  
www.cjd-sachsen.de

Nummer gegen Kummer  
für Kinder und Jugendliche: 116111

Elterntelefon: 0800 111 0 550

Landkreis Mittelsachsen,  
Abt. Jugend und Familie,  
Netzwerk präventiver Kinderschutz und 
Frühe Hilfen, Frauensteiner Straße 43, 
09599 Freiberg,  
netzwerk@landkreis-mittelsachsen.de, 
www.landkreis-mittelsachsen.de

DRK-Blutspender starten als Lebensretter ins neue Jahr:  
Eine Vollblutspende kann bis zu drei Patienten helfen.

Viele Patienten, die aufgrund von Erkrankungen oder auch Un-
fällen auf Bluttransfusionen angewiesen sind, benötigen je nach 
Indikation nur bestimmte Bestandteile des Blutes. Bei einer 
Vollblutspende werden alle Blutbestandteile gespendet. Nach 
der Spende wird das Blut aufgetrennt und in den DRK-Instituten 
für Transfusionsmedizin werden drei Präparate aus dem halben 
Liter Spenderblut hergestellt. 

• Erythrozytenkonzentrat (rote Blutkörperchen)
• Thrombozytenkonzentrat (Blutplättchen)
• Blutplasma (flüssiger Bestandteil des Blutes)

Die Erythrozytenkonzentrate erhalten zum Beispiel Patienten bei 
einem großen Blutverlust oder auch bei chronischer, schwerer 
Anämie (Blutarmut). Erythrozytenkonzentrate sind bei einer Lager-
temperatur von ca. vier Grad Celsius maximal 42 Tage einsetz-
bar. 

Eine Transfusion mit Thrombozyten erhalten Patienten, die bei-
spielsweise an Gerinnungsstörungen leiden. Blutplättchen tragen 
maßgeblich dazu bei, dass Blutungen zum Stillstand kommen 
und Wunden sich wieder verschließen Thrombozytenkonzentrate 
müssen unter ständiger Bewegung bei einer Temperatur zwischen 

+ 20 und + 24 Grad Celsius gelagert werden und haben mit  
lediglich vier bis fünf Tagen die kürzeste Haltbarkeit.

Aus menschlichem Blutplasma werden zahlreiche, oft lebensret-
tende Arzneimittel hergestellt. Von den über 120 im Plasma ent-
haltenden Proteinen kann mehr als ein Viertel direkt zur Behand-
lung von Krankheiten genutzt werden. Zu den bekanntesten 
Medikamenten, die aus Blutplasma gewonnen werden, zählen 
die Gerinnungsfaktor-Präparate. Plasma kann tiefgefroren etwa 
zwei Jahre gelagert werden.

Eine Terminreservierung ist für alle DRK-Blutspendetermine er-
forderlich. Sie kann unter https://terminreservierung.blutspende- 
nordost.de/ erfolgen oder auch über die kostenlose Hotline 
0800 / 11 949 11. Sie dient dem reibungslosen Ablauf unter Ein-
haltung aller aktuell geltenden Hygiene- und Abstandsregeln. 

Die nächste Blutspendeaktion in Ihrer Region findet statt:
am Donnerstag, dem 14.01.2021, von 15.00 bis 18.00 Uhr
Haus KONTAKT, Auerswalder Hauptstraße 193,  
09244 Lichtenau

Medienkontakt DRK-Blutspendedienst Nord-Ost  
gemeinnützige GmbH
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Vor dem Waschbären ist nichts sicher!
Auf der Suche nach Fressbarem deckeln Waschbären auch Müllton-
nen ab, plündern Gärten und Obstbäume ebenso wie Nistkästen und 
Geflügelställe, stibitzen Gelege, fischen hervorragend und greifen 
sich zielsicher junge Kaninchen bzw. Junghasen, Rebhuhn- und Fa-
sanenküken. Kurzum, sie sind zur waren Plage geworden! 

Vor zwei Jahren erkannte die Jagdgenossenschaft Oberlichtenau, 
Niederlichtenau und Merzdorf dieses Problem und kaufte 3 Kasten-
fallen. Diese sind zum Ausleihen für die Grundstückseigentümer ge-
dacht. Dieses Jahr haben mehrere Eigenheimbesitzer Gebrauch da-
von gemacht. Die Jäger bedanken sich für diesen Einsatz! So konnten 
dieses Jahr 26 Waschbären, 36 Füchse, 4 Marder und 9 Dachse 
durch dieses gemeinschaftliche Handeln bejagt werden.

Jägersprecher U. Köhler

Tierbestandsmeldung 2021
Bekanntmachung der Sächsischen Tierseuchenkasse (TSK)
– Anstalt des öffentlichen Rechts –

Sehr geehrte Tierhalter, 
bitte beachten Sie, dass Sie als Tierhalter von Pferden, Rindern, 
Schweinen, Schafen, Ziegen, Geflügel, Süßwasserfischen und 
Bienen zur Meldung und Beitragszahlung bei der Sächsischen 
Tierseuchenkasse gesetzlich verpflichtet sind. 

Die Meldung und Beitragszahlung für Ihren Tierbestand ist Voraus-
setzung für:

– eine Entschädigung im Tierseuchenfall, 
– die Beteiligung der Tierseuchenkasse an den Kosten für die 

Tierkörperbeseitigung
– die Gewährung von Beihilfen durch die Tierseuchenkasse. 

Der Tierseuchenkasse bereits bekannte Tierhalter erhalten Ende  
Dezember 2020 einen Meldebogen per Post. Sollte dieser bis Mitte 
Januar 2021 nicht bei Ihnen eingegangen sein, melden Sie sich bitte 
bei der Tierseuchenkasse, um Ihren Tierbestand anzugeben.

Tierhalter, welche ihre E-Mail-Adresse bei der Tierseuchenkasse  
autorisiert haben, erhalten die Meldeaufforderung per E-Mail.

Auf dem Meldebogen oder per Internet sind die am Stichtag 1. Januar 
2021 vorhandenen Tiere zu melden. Sie erhalten daraufhin Ende  
Februar 2021 den Beitragsbescheid.

Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich auf  
§ 23 Abs. 5 des Sächsischen Ausführungs-
gesetzes zum Tiergesundheitsgesetz (Säch-
sAGTierGesG) in Verbindung mit der Beitragssatzung der Säch-
sischen Tierseuchenkasse, unabhängig davon, ob Sie Tiere im 
landwirtschaftlichen Bereich oder zu privaten Zwecken halten.

Darüber hinaus möchten wir Sie auf Ihre Meldepflicht bei dem für Sie 
zuständigen Veterinäramt hinweisen. 

Bitte unbedingt beachten:
Auf unserer Internetseite erhalten Sie weitere Informationen zur Mel-
de- und Beitragspflicht, zu Beihilfen der Tierseuchenkasse sowie 
über die Tiergesundheitsdienste. Zudem können Sie, als gemeldeter 
Tierhalter u.a. Ihr Beitragskonto (gemeldeter Tierbestand der letzten 
3 Jahre), erhaltene Beihilfen, Befunde sowie eine Übersicht über Ihre 
bei der Tierkörperbeseitigungsanstalt entsorgten Tiere einsehen.  

Sächsische Tierseuchenkasse
Anstalt des öffentlichen Rechts
Löwenstr. 7a, 01099 Dresden
Tel: 0351 / 80608-0, Fax: 0351 / 80608-35 
E-Mail: info@tsk-sachsen.de  
Internet: www.tsk-sachsen.de

Frühjahrsaussaat 2021 – Bewerben Sie sich jetzt! 

Blühflächen helfen Insekten und 
Schmetterlingen.

Sie haben eine Freifläche oder Wiese, die 
Sie dafür nutzen können?

Wir unterstützen Sie mit gebietseigenem 
Saatgut bei der Anlage. 

„Sachsen blüht“ ist eine Initiative des Säch-
sischen Landtages (gemäß Beschluss des 
Sächsischen Landtages zum Doppelhaus-
halt 2019 / 2020).

Die Sächsische Landesstiftung Natur und 
Umwelt (LaNU) stellt im Rahmen des Pro-
jekts „Puppenstuben gesucht – Blühende 
Wiesen für Sachsens Schmetterlinge“ kos-
tenlos gebietseigenes zertifiziertes Saat-
gut für geeignete Blühflächen (Lage im 
Siedlungsbereich oder Ortrand) mit einer 

Größe zwischen 1000 und 2000 m²) zur Ver-
fügung. Die ausführlichen Teilnahmebedin-
gungen finden Sie unter https://t1p.de/ihm5.

Bewerben Sie sich schon jetzt für das Saat-
gut und legen Sie im kommenden Frühjahr 
eine Blühfläche für Insekten an! Schicken 
Sie bitte per E-Mail den ausgefüllten, unter-
schriebenen Teilnahmebogen (zu finden un-
ter: https://t1p.de/6ysl), zwei Bilder der Flä-
che und ein Luftbild mit eingezeichnetem 
Areal an sachsen-blueht@dvl-sachsen.de. 
Der Einsendeschluss ist am 15.02.2021. 
Dies ist voraussichtlich der letzte Aufruf  im 
Rahmen der Aktion „Sachsen blüht“!

Das standortgerechte Saatgut dient zur Be-
grünung von neu anzulegenden oder aufzu-
wertenden blütenreichen Wiesenflächen. 
Diese Flächen sollen langfristig insekten-

freundlich bewirt-
schaftet werden 
(Teilflächenmahd, 
Verzicht auf Dünge- und Pflanzenschutzmit-
tel u.a.). Denn nur dann können sie als Le-
bensraum für viele Insektenarten dienen und 
die Biotopvernetzung in Sachsen fördern. 
Detaillierte Hinweise zur Wiesenanlage und 
-pflege finden Sie unter https://t1p.de/dvl.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:  

Elisa Gurske
Deutscher Verband für  
Landschaftspflege (DVL) – Landesverband 
Sachsen e.V. / Initiative Sachsen blüht

Lange Str. 43, 01796 Pirna
Tel.: 03501 / 58 273 45
E-Mail: sachsen-blueht@dvl-sachsen.de

Teilnahmebedingungen Teilnahmebogen
Merkblätter zur  
Wiesenanlage und -pflege

Foto: U. Köhler
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Buchempfehlungen der Bücherei Oberlichtenau
Sina Trinkwalder                                                                          

Heimat muss man selber 
machen

„Heimat ist weder der Ort 
unserer Geburt, noch das 

Land oder die Region unserer Herkunft. Hei-
mat ist nichts, worin man eintreten und 
durch Angleichen partizipieren kann. Heimat 
ist dort, wo wir uns in all unseren Eigenhei-
ten wahrgenommen, respektiert und wert-
geschätzt fühlen. Heimat ist eine soziale 
Schöpfung. Wir müssen, wir können sie ma-
chen!

Wenn wir einander wahrnehmen, die Stär-
ken und Schwächen gegenseitig ergänzen 
und nutzen, entsteht ein Raum, in dem jeder 
von uns wachsen kann. Wir finden dort, was 
wir brauchen: Heimat!“

Sarah Lark                                                                                                                       

Eine Hoffnung am Ende der Welt

„In den Wirren der 1940er Jahre verschlägt 
es die junge Helena mit ihrer Schwester  
Luzyna nach Persien. Als sie Aufnahme in 
Neuseeland erhalten sollen, keimt Hoffnung 
in Helena auf. Doch nur eine der jungen 

Frauen wird für die Verschickung auser-
wählt.

Zur gleichen Zeit bricht James McKenzie 
aus Neuseeland auf. Gegen den Willen sei-
ner Eltern will der wagemutige Flieger in Eu-
ropa für die Ideale der Freiheit kämpfen.

Das Schicksal führt James und Helenas 
Wege zusammen. Aber gibt es für sie eine 
gemeinsame Zukunft?“

Wir wünschen allen unseren Lesern ein 
gutes und gesundes neues Jahr.

Martina Ranft und Jana Schrammel

Weitere Informationen

Die Fahrbibliothek kommt!

Ortsteil Auerswalde Ortsteil Krumbach Ortsteil Ottendorf
Auerswalder Hauptstraße 221,  An der Feuerwache An der Bahnbrücke  
gegenüber Rittergut  Dorfstraße 13 
montags 15.45 – 17.15 Uhr mittwochs 15.45 – 17.15 Uhr mittwochs 13.30 – 15.30 Uhr
25. Januar, 22. Februar 6. Januar, 3. Februar 6. Januar, 3. Februar

Kontakt: Kreis- und Fahrbibliothek Mittweida, Falkenauer Straße 15, 09661 Hainichen,  
Telefon: 037207 / 99320, Telefax: 037207 / 99322, Handy Bus: 0170 / 7618961, E-Mail: fahrbibliothek@web.de

Die Fahrbibliothek bedient wie gewohnt die angegebenen Halte-
stellen.Termine und Ausleihzeiten bleiben bestehen.

Aufgrund der derzeitigen Lage gelten folgende Regeln:
Es ist nur die Ausleihe und Rückgabe am Fahrzeug möglich.
Für Vorbestellungen bitte unsere Internetseite unter fahrbibliothek.
bbopac.de nutzen, uns eine E-Mail (fahrbibliothek@web.de) 
schreiben oder anrufen unter Tel.: 037207 / 99320.

So kann eine „Medientüte“ bereits mit speziellen Titeln oder auch 
Medien aus verschiedenen Genres nach den Leserwünschen ge-
packt werden und es entstehen keine längeren Wartezeiten.
Wir möchten Sie bitten, die allgemeinen Hygieneregeln einzuhalten.
Wir bitten um Ihr Verständnis und freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr Team der Fahrbibliothek

Veranstaltungen

 
    

Di., 05.01.2021  Sprechzeiten Friedensrichter 
15.30 – 18.00 Uhr Ort: Rathaus Lichtenau, Auerswalder Hauptstraße 2 im Zimmer 1.08 (Erdgeschoss), Herr Peter Wirth oder  
 Herr Andreas Schröcke sind regelmäßig am ersten Dienstag des Monats im Rathaus Lichtenau. 
 Wir bitten aufgrund der aktuellen Corona-Situation um vorherige Terminvereinbarung unter 037208 / 80010.

Di., 12.01.2021  Termin Rentenberatung 
16.30 – 18.00 Uhr Ort: telefonische Beratung 
 Die Deutsche Rentenversicherung bietet einen wichtigen Service: kostenlose und kompetente Beratung durch   
 ehrenamtliche Mitarbeiter. Die Versichertenberaterin Frau Sahrada beantwortet Ihre Fragen zur Renten- 
 versicherung und hilft dabei, Ihr Versicherungskonto zu klären und Anträge auf Leistungen der Rentenversicherung  
 zu stellen. Aufgrund der aktuellen Corona-Beschränkungen ist derzeit nur eine telefonische Beratung möglich.  
 Sie erreichen Frau Sahrada unter der Telefonnummer 0172 / 3637696. Die nächsten Termine werden im  
 Veranstaltungskalender auf  www.gemeinde-lichtenau.de/veranstaltungen.html veröffentlicht.

Do., 14.01.2021  Blutspende 
15.00 – 18.30 Uhr Ort: DRK Jugendclub, Auerswalder Straße 8, 09244 Lichtenau

Noch mehr Veranstaltungen finden Sie im Internet auf www.gemeinde-lichtenau.de. Gern können Sie Ihr Fest, Ihren Vortrag und Ihre 
Ausstellung online eintragen: http://www.gemeinde-lichtenau.de/veranstaltung-eintragen.html

ACHTUNG! Aus gegebenem Anlass sind alle Termine unter Vorbehalt. Änderungen werden zeitnah im Internet  
auf www.gemeinde-lichtenau.de bekannt gegeben.



12 Amtsblatt der Gemeinde Lichtenau – Ausgabe Januar 2021

Termine, Öffnungszeiten, wichtige Rufnummern

Die Tagesordnungen zu den Sitzungen des 
Gemeinderates werden nach unserer Be-
kanntmachungssatzung an der Anschlag- 
tafel Ortsteil Auerswalde, Auerswalder 
Hauptstraße 2 (Rathaus) und an der  
Anschlagtafel Ortsteil Ottendorf, Schulstr. 15 
(Zur Amtsstube) ausgehängt und zusätzlich 
werden die Tagesordnungen auch auf unse-
rer Homepage www.gemeinde-lichtenau.de 
unter der Rubrik „Rathaus, Bürgermeister 
& Gemeinderat“ veröffentlicht. 

Rathaus der Gemeinde Lichtenau unter 
Auflagen geöffnet – vorherige Terminverein-
barung erforderlich!

Gemeindeverwaltung im  
Rathaus Lichtenau, Auerswalder  
Hauptstraße 2 in 09244 Lichtenau  
Telefon:  037208 / 80010   
 (auch bei Hochwasserfragen): 
Fax: 037208 / 80055
E-Mail: post@gemeinde-lichtenau.de
Internet: www.gemeinde-lichtenau.de

Öffnungszeiten:
Bücherei – Oberlichtenau  
Bahnhofstraße 9 (Villa) 
dienstags von 10.00 bis 17.00 Uhr 
geöffnet, Tel.: 037208 / 884167

Die Öffnung der Bücherei richtet sich nach 
den aktuellen Corona-Verordnungen.  
Bitte informieren Sie sich auf unserer 
Homepage www.gemeinde-lichtenau.de 
vorab zu den derzeitigen Regelungen für 
öffentliche Einrichtungen oder rufen Sie uns 
an unter 037208 / 800 10.

DRK Kinder- und Jugendtreff 
Auerswalder Straße 8  
Tel.: 037208 / 884481

Montag:  geschlossen
Di. – Do.: 11.00 – 17.30 Uhr
Freitag:  11.00 – 19.00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat:  
 11.00 – 17.30 Uhr

Wichtige Rufnummern:
Polizei – Notruf 110
Feuerwehr, Rettungsdienst – Notruf 112
Kassenärztlicher  
Bereitschaftsdienst  116 117 
(montags, dienstags, donnerstags  
19.00 – 07.00 Uhr, mittwochs und freitags 
14.00 – 07.00 Uhr, samstags, sonntags, 
Feiertage 07.00 – 07.00 Uhr)

Krankentransport: 0371 / 19222
FAX Leitstelle Chemnitz  112 oder  
(auch für Gehörlose)  0371 / 488-3799
E-Mail Leitstelle Chemnitz  
leitstelle@feuerwehr-chemnitz.de

Havarie Trinkwasser / Abwasser   
ZWA Hainichen    
Tel.: 0151 / 12644995, www.zwa-mev.de 

Trinkwasser RZV Lugau / Glauchau 

Tel.: 03763 / 405-0, www.rzv-glauchau.de

Havarie Elektroenergie 
MITNETZ-Notdienst 
Tel.: 0800 / 2305070, www.enviam.de

Havarie Erdgas inetz  
Tel.: 0800 / 111148920

Polizeirevier Mittweida  
Tel.: 03727 / 980-0 

Hochwasserinformationen 
www.hochwasserzentrum.sachsen.de  
www.smul.sachsen.de/lfulg

Informationen zum Hochwasserschutz 
an der Zschopau:  
http://www.ps-frankenberg.de
Sprachansage Hochwasserwarnungen  
Information Tel.: 0351 / 79994-100
Messwertansage im Landeshochwasser-
zentrum Tel.: 0351 / 79994-400
MDR-Videotext ab Seite 530  
Information Aktuelle Wasserstände

Landkreis Mittelsachsen 
Tel.: 03731 / 799-0 
www.landkreis-mittelsachsen.de

Waldbrandwarnungen:
www.landkreis-mittelsachsen.de  
Aktuelles ≥ Waldbrandwarnstufen

www.smul.sachsen.de/sbs/ 
≥ aktuelle Waldbrandgefährdung 
≥ Liste der Warnstufen

www.gemeinde-lichtenau.de 
≥ aktuelle Waldbrandstufen  

Anne Böhme, Öffentlichkeitsarbeit

Sprechzeiten des Bürgermeisters 
Andreas Graf:
nach telefonischer Vereinbarung von Ort 
und Zeit unter Tel. 037208 / 80069

Sprechzeiten der Bürgerpolizisten 

Die gemeinsam für Lichtenau und Fran-
kenberg tätigen Bürgerpolizisten haben 
feste Sprechzeiten: 
In Lichtenau sind die Bürgerpolizisten 
jeden 2. Dienstag im Monat im Rat-
haus, Auerswalder Hauptstr. 2; Zi. 1.08, 
von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr persönlich 
und sonst unter Tel.: 037206 / 48680 er-
reichbar. 

Dienstag, den 12.01.2021

Öffnungszeiten Bürgerservice  
und Finanzverwaltung

Montag: 13.00 – 16.00 Uhr
Dienstag:   9.00 – 12.00 Uhr und     
 13.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 13.00 – 16.00 Uhr
Freitag:   9.00 – 12.00 Uhr

Öffnungszeiten Bau- und  
Ordnungsverwaltung:

Dienstag:   9.00 – 12.00 Uhr und     
 13.00 – 18.00 Uhr

und nach Vereinbarung

Sprechzeit der Friedensrichter: 
Herr Peter Wirth od. Herr Andreas Schröcke 
regelmäßig am ersten Dienstag des 
Monats, 15.30 – 18.00 Uhr, 
im Rathaus Lichtenau  (Erdgeschoss 
Zimmer 1.08), Dienstag, den 05.01.2021

Wir bitten aufgrund der aktuellen 
Corona-Situation um vorherige 
Terminvereinbarung  
unter 037208 / 800 10.

Die nächste Gemeinderatssitzung findet  
am Montag, dem 18.01.2021, im 
Dorfgemeinschaftshaus Auerswalde 
(Saal im 1. Obergeschoss),  
Am Erlbach 4, um 19.00 Uhr statt. 

Achtung – wichtige Kontaktdaten zum Thema Coronavirus!

Landratsamt Mittelsachsen Abteilung Gesundheitsamt
Erreichbarkeit: Telefon während der Dienstzeiten: 03731 / 799-6249, E-Mail: gesundheit@landkreis-mittelsachsen.de

Anne Böhme, Öffentlichkeitsarbeit

Hotline zum neuartigen Coronavirus – Bundesministerium für Gesundheit:  
Telefon: 030 / 346465100, weitere Informationen BzgA

Aktuelle Information für unsere Bürger zur weiteren Entwicklung finden Sie auch auf der Homepage der  
Gemeinde Lichtenau unter https://www.gemeinde-lichtenau.de/corona-infos.html
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Lichtenauer Bildnachrichten

Glückwünsche zum 80. Geburtstag am 10.12.2020 für 
Rudolf Heinrich aus dem Ortsteil Auerswalde
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Glückwünsche zur goldenen Hochzeit am 27.11.2020 für 
Sieglinde und Karl-Rolf Barsch aus dem Ortsteil Merzdorf
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Gratulationen

Sie möchten auch genannt werden?

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Einwilligung  
dazu benötigen. 

Den Vordruck haben wir im Rathaus der Gemeinde Lichtenau, 
Bürgerservice, Auerswalder Hauptstraße 2, 09244 Lichtenau 
und auf der Internetseite der  
Gemeinde Lichtenau unter  
www.gemeinde-lichtenau.de/formulare.html 
für Sie bereitgestellt. 

Wir danken für Ihr Verständnis.

Anne Böhme, Öffentlichkeitsarbeit

Wir gratulieren den Jubilaren  
unserer Gemeinde Lichtenau

aus dem Ortsteil Auerswalde
Elmar Hofmann am 30.01.2021 zu 84 Jahren 
Erika Voigtländer am 29.01.2021 zu 81 Jahren 
Karin Sohre am 23.01.2021 zu 80 Jahren 
Christine Meister am 05.01.2021 zu 76 Jahren 
Rosemarie Steinbach am 03.01.2021 zu 72 Jahren

aus dem Ortsteil Ottendorf
Karin Wehner am 19.01.2021 zu 77 Jahren

aus dem Ortsteil Oberlichtenau
Renate Petermann am 06.01.2021 zu 80 Jahren

Nichtamtliche Mitteilungen

Angelverein Auerswalde e.V. – Termine für Versammlungen unter Vorbehalt (Corona)
Beitragszahlung und Abgabe der Fangbuchauswertung 2020  
bei der Fleischerei Mohr von 18.00 – 20.00 Uhr

Versammlungstermine und Termine für die Arbeitseinsätze 2021

05.02.2021 19.00 Uhr Versammlung Siedlerheim Auerswalde  
  restliche Beitragszahlung 

05.03.2021 19.00 Uhr  Versammlung Siedlerheim Auerswalde  
  Allg. Versammlung 

09.04.2021 19.00 Uhr Versammlung Siedlerheim Auerswalde  
  Auswertung Verbandstagung Glauchau 

07.05.2021 18.00 Uhr Versammlung an den Vereinsteichen  
  Futterplanung 

Sommerpause

10.09.2021 19.00 Uhr Versammlung Siedlerheim Auerswalde  
  Allg. Versammlung 

01.10.2021 19.00 Uhr Versammlung Siedlerheim Auerswalde  
  Abfischplanung 
05.11.2021 19.00 Uhr Versammlung Siedlerheim Auerswalde  
  Allg. Versammlung 
03.12.2021 19.00 Uhr Siedelheim Auerswalde  
  Weihnachtsfeier 
Arbeitseinsätze
Samstag
20.02. / 13.03. / 27.03. / 17.04. /  08.05. / 29.05. / 05.06. / 
19.06 / 11.09. / 25.09. / 09.10. / 23.10.  
Immer von 08.30 bis 12.00 Uhr und nach Vereinbarung. 
Wir wünschen allen Sportfreunden ein erfolgreiches Jahr 2021!

Achtung: Fangbücher bitte Anfang Januar 2021  
beim Vorsitzenden abgeben!

Petri Heil, Der Vorstand

Vereinsleben
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Quelle: 1000 Jahre Heimatgeschichte 
von Kantor Vogel 1934, Niederlichtenauer 
Kirchen- und Glockengeschichte 2007, 
Foto: Sammlung Fleischer

Über die älteste geschichtliche Vergan-
genheit von Niederlichtenau sind nur we-
nige Nachrichten vorhanden. Das liegt 
mit daran, dass der Ort an der Ostgrenze 
der Zschillener Kirchenprovinz lag und 
das Niederlichtenau auch keinen Herr-
schaftsbesitz hatte. Zwar besagt eine 
alte Nachricht, dass das Vorwerk Lichte-
nau im 14. Jahrhundert einmal einer Fa-
milie von Hirschfeld gehört habe, dort 
wird es aber zugleich ein besonderes  
Allod (Erbgut) derer von Auerswald ge-
nannt. In einer Lehns-Urkunde des Mark-
grafen Friedrich III. der Strenge ums Jahr 
1350, wird ausdrücklich gesagt, dass 
Johann von Auerswald, außer Auerswal-
de auch das Dorf Lichtenau mit dem Pa-
tronatsrecht (Pfarrverleihungsrecht) und 
Ebershain, dass es heute nicht mehr gibt 
(wurde im Hussitenkrieg 1430 verwüstet), 
besessen und aus beiden Dörfern Ein-
künfte bezogen habe. Sicher ist, dass 
Lichtenau bereits im 14. Jahrhundert ein 
Kirchlein besaß, dass damals von den 
Chemnitzer Barfüßermönchen bedient 
worden ist. 1455 wird die Lichtenauer 
Kirche im Codex diplomatiens Saxonia 
regional erstmalig erwähnt. Es muss ein 
romanischer Bau gewesen sein. Der letz-
te katholische Priester war Mauritius Fa-
brik (Moritz Schmidt). 1537 wurde die 
Gemeinde reformiert, da Herzogin Elisa-
beth mit Witwensitz Rochlitz, zu dem 
Lichtenau gehörte, evangelisch gesinnt 
war. Der erste Pfarrer nach Einführung 
der Reformation war Caspar Leuthold 
aus Penig. Das älteste Kirchenbuch 
stammt aus dem Jahr 1586. Im Jahr 
1604 wurde die Kirche nach Westen hin 
erweitert. In der Sakristei und im Altar-
raum kann man die alten Bestandteile 
noch erkennen.
Die Kanzel stand damals auf einem Stück 
der alten Kirchenmauer. Eine spitzbogige 
Tür führt von der Sakristei in den Kir-
chenraum. 1746 – 1754 erhielt die Kirche 
ihre weitgehende jetzige Gestalt als Saal-
raum mit geradem Schluss und flacher 
Decke.
Die Kirche wurde 1884 innen und außen 
neu gestaltet. 1886 erhielt sie ein neues 

Geläut. Da soll auch die alte Glocke von 
der ehemaligen Martinskapelle, die in 
Merzdorf gestanden haben soll, für das 
neue Geläut mit eingeschmolzen worden 
sein. Diese alte Glocke trug die lateini-
sche Inschrift: „O. rex. Glorie. Veni. Cum. 
Pace Sete. Martine Ora pro hobis – a de 
CCCCLXIIII“. (O himmlischer König kom-
me mit Frieden. Heiliger Martinus bitte für 
uns – Im Jahre des Herrn 464). Die Tau-
send ist damals weggelassen worden.
Der Altar in der Niederlichtenauer Kirche 
wurde etwa Anfang des 17. Jahrhunderts 
geschaffen. Der Künstler ist nicht eindeu-
tig bekannt. Man vermutet aufgrund der 
Ähnlichkeit zu einem Altar in Bresslau, 
dass es sich um den Künstler Michael 
Hegewald, einen bekannten Bildhauer 
und ehemaligen Mitarbeiter der Freiber-
ger Domhütte, handelt. Der Altar besteht 
aus Sandstein und ist von kulturhistori-
scher Bedeutung.
Einst befanden sich zwei Emporen hinter 
dem Altar. Die Altarspitze steckte mit in 
der oberen Empore und kam nicht richtig 
zu Geltung. Erst seit dem großen Innen-
umbau 1961 steht der Altar so frei, wie er 
heute zu sehen ist.
Hinter dem Altar, im Ostgiebel, fand man 
1985 bei Putzarbeiten ein großes goti-
sches Fenster.  Bei Renovierungsarbei-
ten 1988 ist ein Tabernakel (eine kleine 
Nische) entdeckt worden. Es wurde mit 
einem eisernen Gitter verschlossen. His-
torisch wertvoll ist das frühe Malteser-
kreuz am oberen Rand der Öffnung. Die-
ses Kreuz hat man nur in einem 
bestimmten Zeitraum verwendet. Daher 
könnte dieser Fund darauf hinweisen, 
dass die Ursprünge der Kirche bereits 
vor 1350 liegen.
Ein Teil der Kanzel entstand 1615 im 
Renaissancestil. Vermutlich stammen die 
Bildplatten aus der Zeit um 1550. Die 
Kanzel besteht auch aus Sandstein.
Im Jahr 1851 wurde eine Orgel von Erler 
eingebaut, die leider nie richtig funktio-
nierte. Sie wurde 1891 abgebaut und 
durch eine Neue von der Firma Schmei-
ßer aus Rochlitz ersetzt. 1961 wurde der 
neugotische Orgelprospekt abgebrochen 
und durch schlichte Rahmen um die Pfei-
fenfelder ersetzt.

1903 spendete Herr Lehmann aus Ober-
lichtenau acht hölzerne Figuren, die die 
Evangelisten darstellen. Sie sind unbe-
kannten Alters und Ursprung, vermutlich 
aus dem Grödnertal in Südtirol.
Die Kirche hatte vier Geläute. Das Erste 
bis 1886 mit vier Glocken. Das Zweite 
von 1886 bis 1917 mit drei Glocken. Das 
Dritte von 1920 bis 1941 mit drei Glo-
cken. Das vierte von 1954 bis 2007 mit 
drei Glocken und das jetzige Geläut ab 
2007 mit ebenfalls drei Glocken. Im  
Ersten Weltkrieg 1917 wurden zwei und 
im  Zweiten Weltkrieg 1941 auch zwei 
Glocken zu Rüstungszwecke beschlag-
nahmt und eingeschmolzen.
Am 17. April 1945 fand durch amerikani-
schen Beschuss ein Granateinschlag an 
der Nordseite der Kirche, etwa fünf Meter 
vom Gebäude entfernt statt. Es wurden 
das Dach, Fenster und Hauswand der 
Kirche beschädigt. Granatsplitter trafen 
auch das Pfarrhaus, die Scheune und die 
Friedhofsmauer. Das Kircheninnere blieb 
Gott sei Dank unbeschädigt.
Es ist noch die Turmabtragung und der 
Neubau des Turmes 1984 zu erwähnen. 
Dabei wurde der ehemalige Hauptein-
gang im Westgiebel freigelegt, gesichert 
und wieder mit einer Putzschicht ver-
schlossen.

Michael Fleischer

Heimatverein Auerswalde/Garnsdorf e.V.

Die Kirche Niederlichtenau

Liebe Bürger der Gemeinde Lichtenau, sehr geehrte Sponsoren  
und alle interessierten der Rassegeflügelzucht

Wir der Rassegeflügelverein Auerswalde / Claußnitz, 
möchten uns bei allen für die Unterstützung der ge-

planten Geflügelausstellung bedanken. Leider durften wir aus den 
bekannten Gründen unsere 53. Chemnitztalschau nicht durchfüh-
ren. Die Vorbereitung war schon im vollen Gang und es gab schon 
reichlich Tieranmeldungen. In dieser Zeit ist eben alles etwas an-
ders. Wir wollen uns aber nicht unterkriegen lassen und werden 

auch weiter unserem schönen Hobby treu bleiben und wenn es 
möglich ist im Herbst wieder eine Ausstellung durchführen. Wir 
hoffen, dass wir dann zu unserem neuen Termin genauso viel Zu-
spruch und Unterstützung bekommen werden wie all die letzten 
Jahre. Ihnen allen wünschen wir ein gesundes und erfolgreiches 
neues Jahr und bleiben sie ein Freund der Rassegeflügelzucht.

Thomas Weinert, Vorsitzender
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SV Wacker 22 Auerswalde e.V. – Turnen

Liebe Turnerinnen und Turner, liebe Turnzwerge,

ein turbulentes Jahr geht zu Ende. Ein Jahr, das alles auf den 
Kopf gestellt hat. Leider konnten wir nicht wie gewohnt unsere 
Wettkämpfe durchführen. Auch unser Training war bzw. ist seit 
langer Zeit nicht möglich. Dennoch seid Ihr uns, der Turnhalle 
und vor allem dem Turnen dieses Jahr treu geblieben. So lange 
Training möglich war, habt Ihr euch diszipliniert an die Regeln 
gehalten und fleißig an den Geräten trainiert.

Wir hoffen, dass wir im neuen Jahr auch neu in eine Trainingssai-
son starten können und dass Ihr wieder die Chance bekommt, 
das Trainierte auch zeigen zu dürfen. 

Gemeinsam werden wir auch die Herausforderungen im neuen 
Jahr meistern und Lösungen finden, dass das Turnen weiterhin 
allen Spaß bereitet.

Wir hoffen, Ihr hattet eine ruhige Weihnachtszeit und wir wün-
schen Euch und Euren Familien einen guten Start ins Jahr 2021. 
Bleibt bitte gesund und munter und natürlich dem Turnen ver-
bunden!

Eure Trainerinnen und Trainer 
Text und Foto: R. Knorr

Bitte haltet euch zu allen weiteren Informatio-
nen, Änderungen und Neuerungen auf unserer 
Homepage www.wacker-auerswalde.de, Face-
book und den WhatsApp-Gruppen auf dem 
Laufenden.

Neu in Lichtenau: Praxis für Feuerwehr- und Arbeitsmedizin

Im Startup f.a.d. – feuerwehr- und arbeitsmedizinischer Dienst bei 
Herrn Dr. Sonntag und Frau Müller schlägt uns Aufbruchstimmung ent-
gegen. Das Angebot der Praxis richtet sich an die Wirtschaft wie auch 
Verwaltungen und Vereine, die betriebsmedizinische Betreuung mit 
Vorsorge- und gegebenenfalls Eignungsuntersuchungen nach Unfall-
schutzvorschriften für ihre Mitarbeiter benötigen. Die Leistungen kön-
nen in der Praxis oder auch vor Ort in der Einrichtung angeboten wer-
den. Bei Bedarf wird der komplette Untersuchungstag im Unternehmen 
so vorbereitet, dass alle Mitarbeiter vollständig betreut werden können 
und der Betriebsablauf sichergestellt bleibt.
Neben der arbeitsmedizinischen Praxis betreibt das Unternehmen ein 
Medi-Mobil, um speziell für die Feuerwehren der Städte und Gemein-

den oder auch das THW, die die Eignungsuntersuchungen für die Ein-
satzkräfte vor Ort organisieren möchten, die erforderlichen Untersu-
chungen mit allen medizinischen Geräten auch vor Ort anbieten zu 
können. Für die Feuerwehrleute ist das Angebot attraktiv, da sie un- 
nötige Wegezeiten zu Praxen oder Untersuchungszentren reduzieren 
können.

Herr Dr. Sonntag blickt dabei auf 20 Berufsjahre in Kliniken und einem 
Arbeitsmedizinischen Dienst zurück, die er mit frischen Ideen kombi-
niert in das Startup-Unternehmen einbringt. „Die Praxis orientiert sich 
an hochwertiger Qualität der Dienstleistungen. Die regionalen Unter-
nehmen sind diesen Ansprüchen ja auch ausgesetzt. Deshalb waren 
uns bei der Anschaffung u.a. auch moderne und zuverlässige, medizi-
nische Geräte wichtig.“, resümiert Dr. Sonntag.

Gesetzlich vorgeschrieben ist eine medizinische Betreuung z. B. für 
Berufskraftfahrer oder Feuerwehrangehörige, die Atemschutz tragen. 
Auch Betriebe mit beispielsweise absturzgefährdenden Tätigkeiten 
schaffen sich entsprechende Regelungen und benötigen dann dafür 
geeignete Untersuchungen.

Derzeit bietet das Startup auch Grippeschutzimpfungen als Privatleis-
tung an.

Martin Lohse

Kontakt:
Ärztlicher Leiter: Dr. Jürgen Sonntag
An der Gemeindewiese 5, 09244 Lichtenau, Tel. 037208 / 673055
www.fad-arbeitsmedizin.de, gz-sachsen@fad-arbeitsmedizin.de

Kurz vorgestellt

Arbeitsmediziner Dr. Sonntag assistiert durch Frau Müller mit Bürger-
meister Andreas Graf, Foto: Martin Lohse

Jugend, Schule, Kindertagesstätte

Jugend- und Gemeindezentrum der Landeskirchlichen 
Gemeinschaft Auerswalde, Auerswalder Hauptstr. 193 
www.kontakt-lichtenau.de

               2021
Ein spannendes und schönes Jahr für das ICAFF startet. Euch erwar-
ten wieder eine Menge Spaß, Action und coole Aktionen. Neben un-
seren regelmäßigen Angeboten wie „Musikraum“, „ICAFF kocht“, 
Jugendkreis oder „ICAFF macht Schule“ gibt’s auch noch viele wei-
tere Highlights, auf die wir uns schon sehr freuen. Wir blicken schon 

fröhlich auf Eure Ferien, die wir wieder mit tollen Ausflügen und un-
terschiedlichen Aktionen verschönern wollen. Habt Ihr jetzt schon 
Anregungen oder Wünsche dafür, lasst sie uns gerne wissen. Natür-
lich stehen auch wieder verschiedene interne und externe Aktionen 
zum Thema „Medienschutz“ und noch vieles mehr an. Wir wünschen 
uns, dass Ihr auch im neuen Jahr hier im ICAFF neue Erfahrungen 
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Die drei Türme – Kirchennachrichten
Termine und Veranstaltungen in Auerswalde – Niederlichtenau – Ottendorf

Wir wünschen und erbitten für Sie alle Gottes reichen Segen 
in diesem herausfordernden neuen Jahr.

Ein Bibelwort begleitet uns als Jahreslosung durch 2021. Darin 
bekräftigt Jesus, wie der himmlische Vater ist, und legt uns Men-
schen eine ebensolche Herzenshaltung nah:  
Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! 
(Die Bibel. Lukas 6, 36)
So wird alles leichter. Und es kommt Wärme und Licht in unser 
Miteinander.

In der St.-Ursula-Kirche Auerswalde wird es sonntags immer 
einen Gottesdienst geben oder wenigstens die Möglichkeit zur 
persönlichen Andacht. Außerdem laden wir jeden Werktag 8.30 – 
9.00 Uhr zu einer Gebetszeit ein. Über sonstige Veranstaltungen 

und die Treffs von Gruppen und Kreisen informieren wir persönlich 
und über Ansagen, Aushang und unsere Internetseite.

Informationen der Kirchgemeinde Niederlichtenau:
Jeden Sonntag ist 09.30 Uhr Gottesdienst – zu dem man sich, um 
sicher einen Platz zu bekommen, unter kg.niederlichtenau@evlks.de 
anmelden sollte.
Predigten online anhören – über www.kirche-frankenberg.de /  
Niederlichtenau  / Predigten online und schon können Sie die Pre-
digt der vergangenen Sonntage, die in der Kirche Niederlichtenau 
gehalten wurden (noch einmal) hören.

Informationen der Kirchgemeinde Ottendorf:
Der geplante und bereits angekündigte Diavortrag am 17.01.2021 
fällt leider aus.

Pfr. G. Brause Pfr. L. Seltmann Pfr. A. Sander

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Auerswalde Ev.-Luth. Kirchgemeinde Niederlichtenau Ev.-Luth. Kirchgemeinde Ottendorf
mit dem Ortsteil Garnsdorf mit den Ortsteilen Oberlichtenau, mit den Ortsteilen Ottendorf und Krumbach
 Merzdorf und Biensdorf
Am Kirchberg 5 Kirchgasse 2 B Kirchberg 5 
09244 Lichtenau 09244 Lichtenau 09244 Lichtenau
Tel.: 037208 / 2530 Tel.: 037206 / 2991 Tel. 037208 / 2622
Fax: 037208 / 85903 Fax: 037206 / 881338 Fax 037208 / 85839
E-Mail: kg.auerswalde@evlks.de E-Mail: kg.niederlichtenau@evlks.de E-Mail: kg.ottendorf@evlks.de 

Kanzleiöffnungszeiten: Kanzleiöffnungszeiten: Kanzleiöffnungszeiten:
Di. 17.00 – 18.30 Uhr Mo. 16.00 – 17.30 Uhr  Di. 14.00 – 16.00 Uhr
Do.   9.00 – 11.00 Uhr, 13.00 – 15.00 Uhr Do.    9.00 – 10.30 Uhr Pfarrer A. Sander, Tel. 03727 / 9799920

Es grüßen Sie herzlich Ihre Pfarrer:

Liebe Leser,

in Jakobus 4 steht: „Und nun ihr, die ihr sagt: Heute oder mor-
gen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr 
dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen –, und 
wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein 
Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwin-
det. Dagegen solltet ihr sagen: Wenn der Herr will, werden wir 
leben und dies oder das tun.“ 

Vielleicht ist das die wichtigste Lehre, die uns Gott mit der Pande-
mie erteilt: Nur wenn Gott will, werden wir dies oder jenes tun! 

Das gilt auch für alle Termine, die wir geplant haben. Vielleicht 
findet alles wie geplant statt, vielleicht findet vieles ganz anders 
statt, vielleicht fällt ein großer Teil davon komplett aus. Wenn Sie 
auf dem Laufenden bleiben wollen, bestellen Sie unser Rund-
mail unter kg.niederlichtenau@evlks.de. Wenn Sie mit dem In-
ternet nichts am Hut haben, erkundigen Sie sich telefonisch 
während der Öffnungszeiten des Kirchgemeinde-Büros.

Bis bald, wenn der Herr will!

Ihr Pfarrer Ludwig Seltmann

macht, Freundschaften lebt und findet, Spaß habt, Euch in verschie-
denen Bereichen ausprobiert und persönlich wachsen könnt. Wir 
sind dabei für Euch da und unterstützen Euch gerne.

Das Jahr 2021 hält für uns zwei ganz 
besondere Höhepunkte bereit: 

Nr.1: Unser ICAFF-Jubiläum 20 + 1 re-
loaded steht in den Startlöchern. Wir 
wollen feiern – jetzt erst recht und so 
richtig! Am 17.07.2021 findet unser 
großes Sommerfest anlässlich unseres 
ICAFF-Jubiläums statt, welches wir 

leider letztes Jahr wegen Corona verschieben mussten. Wir haben 
weiter fröhlich geplant und freuen uns auf dieses besondere Fest mit 
Euch! 

Nr.2: Vom 29.9. bis 02.10.2021 findet bei uns die „Zeit mit Lego“ 
statt. Gemeinsam werden wir mit unzähligen Legosteinen bauen, 
spielen und eine große, schöne und bunte Lego-Stadt errichten. Sei 
dabei, deiner Kreativität und deinen Ideen sind keine Grenzen gesetzt 
(außer die Größe unserer Räume . Notiert das Event gerne schon 
mal in eurem Kalender. 

Außerdem freuen wir uns darauf, mit Euch unseren hübschen Außen-
bereich zu nutzen und auch weiter zu verschönern. 

Wir haben also viele fröhliche Ausblicke im neuen Jahr – und das 
auch ganz persönlich. Ich (Luisa) werde ab März 2021 erstmal leider 
nicht mehr im ICAFF anzutreffen sein, da ich mich gerade in einer 
Schwangerschaft befinde und Mama werde. 

Zudem hat auch unser Projekt „ICAFF mobil“ schöne Aussichten im 
neuen Jahr. Der Plan ist, diesen Bereich von einer 50 %-Stelle auf 
75 % auszuweiten. Somit gibt es also mehr Kapazitäten für Schulen, 
Grundschulen und auch Kitas und wir freuen uns, diese umzusetzen. 

Wir blicken also wirklich gespannt auf ein neues Jahr mit vielen Erleb-
nissen und genialen Momenten, freuen uns auf die schöne Zusam-
menarbeit mit dem Hort und der Oberschule und vor allem darauf, 
EUCH zu treffen und begrüßen zu dürfen. Wir sind da, wenn es mal 
nicht so gut läuft oder ihr einfach mal jemanden zum Reden braucht. 
Wir unterstützen Euch gerne bei Hausaufgaben, Problemen in der 
Schule, bei Bewerbungen oder der Ausbildungssuche. Natürlich 
freuen wir uns aber auch gerne mit Euch über die schönen Dinge und 
haben gemeinsam Spaß und spielen mit Euch. Bis bald, kommt sehr 
gerne im ICAFF vorbei. 

Luisa Drechsel und Uwe Straßberger,

Sozialarbeiter ICAFF
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Roberto Grafe 
Elektromaschinen & Anlagenbau
Wasser- & Abwassertechnik
Meltzerstraße 5 · 09669 Frankenberg

• Pumpentechnik
• Sonderanlagenbau

• Elektromaschinen
• Steuerungstechnik

Tel.: 03 72 06 - 89 34 50
Fax: 03 72 06 - 89 34 51
Mobil: 01 72 - 5 92 32 18
grafe.service@t-online.de
www.grafe-anlagen.de

Wir sind Ihr Partner in der Region zum Thema Kleinkläranlagen, Elektrowerkzeuge, Pumpen u.a.

Wirtschaftliche 

   Praxislösungen!
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Sie möchten eine Anzeige im Lichtenauer 
Amtsblatt veröffentlichen?
Wenden Sie sich bitte an: Druckerei Willy Gröer GmbH & Co. KG

Ansprechpartnerin: Claudia Haller
E-Mail: anzeigen@druckerei-groeer.de
Tel.: 0371/81493-21, Fax: 0371/81493-22Tel.: 0371/81493-21, Fax: 0371/81493-22

Nach einem reicherfüllten Leben
verließ uns unsere über alles geliebte
Ehefrau, Mutter, Oma und Uroma

Ursula Lämmel
geb. Guschel

* 06.12.1924 · † 03.12.2020

In Liebe und Dankbarkeit

Reinhard Lämmel
Gabriele Pollok & Michael
Claudia Roeper & Peter
Marlene, Ulrike & Florian
Ari, Kattis, Tahvo, Sianna,
Manfred & Finja
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Allgemeine Wohnungsgenossenschaft
Frankenberg/Sa. eG

Telefon: 037206 88600
www.awg-frankenberg.de

Ihre richtige 
Entscheidung

Allgemeine Wohnungsgenossenschaft 
Frankenberg/Sa. eG 

Kirchgasse 8 | 09669 Frankenberg/Sa.

• Grundstücks- und Grünlandp�ege
• Baum- und Heckenverschnitt
• Baumfällung und Baumstump�räsen
• Dachrinnenreinigung

Grünlandp�ege

Mühlenstraße 5b  •  09669 Frankenberg
Tel. 037206-895271  •  0176-24016492 
info@glewe-gmbh.de 

24 h24 h
TelefonTelefon

Bestattungsunternehmen

CARMEN KUNZE
Vorsorgeregelung – Bestattungen aller Art

Tag und Nacht erreichbar:

Hilfe in schweren Stunden seit über 30 Jahren
www.bestattung-carmen-kunze.de

09669 Frankenberg Feldstraße 13 Tel. 037206 / 2351
09661 Hainichen Neumarkt 11 Tel. 037207 / 2215
04741 Roßwein Damaschkestraße 12 Tel. 034322 / 43601 
09117 Chemnitz Limbacher Straße 410 Tel. 0371 / 8576335
09557 Flöha Augustusburger Straße 51 Tel. 03726 / 720990 
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Größtes Teppich- und 
Gardinenhaus der Region

Altenhainer Straße 50  ·  09669 Frankenberg/Sa.  ·  Tel. 03 72 06 / 27 74

Öffnungszeiten: 
Mo. bis Fr. 9.00 – 18.00 Uhr  

Sa. 9.00 – 13.00 Uhr

Wir wünschen allen unseren Kunden viel Glück und 
vor allem Gesundheit für das neue Jahr!

Uhren & SchmuckUhren & Schmuck
FachgeschäftFachgeschäft

Ständiger Ankauf von Ständiger Ankauf von 

Altgold, Zahngold & SilberAltgold, Zahngold & Silber

im Oli-Park · R. Kramer

Tel.: 03 72 08 / 46 89

Annahme von: • Citypost
 • Änderungsschneiderei

Suche Jagdmöglichkeit
Ich suche eine Jagdgelegenheit 
in Frankenberg und Umgebung.
Ehrlichkeit, Kameradschaftsgeist, Waidgerechtigkeit 
sowie Mithilfe bei der Revierarbeit sind für mich 
eine Selbstverständlichkeit!
Waidmannsheil Tel. 0157- 81977367

• Fertigung, Erneuerung und Instandsetzung von Holzelementen und 
Konstruktionen

• Holzbau für Haus, Hof und Grundstück im Innen- und Außenbereich
• Baunebenleistungen
• Modell- und Formenbau in Holz und Kunststoffen

Allen ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr 2021.

Ich freue mich auf 

Ihre besonderen Anfragen, 

Ideen und Wünsche!

Inh. Jörg Oertel · Lichtenauer Weg 20 · 09244 Lichtenau · OT Auerswalde
E-Mail: kontakt@modell-formenbau-oertel.de · Tel. 037208 / 883467 · Funk 0162 / 4740489

W ir wünschen allen unseren 
Kunden, Geschäftspartnern 
und Lesern des Lichtenauer 
Amtsblattes für das neue Jahr 
viel Glück und Gesundheit.

Druckerei Willy Gröer GmbH & Co. KG
Kalkstraße 2, 09116 Chemnitz,
E-Mail: anzeigen@druckerei-groeer.de, 
Tel.: 0371/81493-21, Fax: 0371/81493-22


